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RS OGH 1982/3/29 Bkd2/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1982

Norm

DSt 1872 §40 Abs2

Rechtssatz

Personen, die durch die Handlungen der Beschuldigten in ihren Rechten beeinträchtigt zu sein erachten, ist jeweils nur

der Teil des Erkenntnisses zuzustellen, der den von ihnen erhobenen Disziplinarvorwurf betrifft.
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